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RS OGH 1965/3/31 1Ob52/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1965

Norm

EheG §37

EheG §69

EheG §74

Rechtssatz

1) Im Aufhebungsprozeß nach § 37 EheG kann eine Schuldigerklärung nur hinsichtlich des Beklagten stattfinden;

2) ausschließlich das Ergebnis des Aufhebungsprozesses, nicht das Verhalten während der Ehe, bildet die Grundlage

des Unterhaltsanspruches des Ehegatten nach Eheaufhebung;

3) keine schwere Eheverfehlung nach § 74 EheG; wenn die Ehefrau nach Eheaufhebung, den Gatten ver9ucht und ihm

den Tod wünscht, wenn dies als Reaktion aufzufassen ist auf die Bestimmung der Frau, in die Eheaufhebung

einzuwilligen gegen Zusicherung eines rechtlich unverbindlichen Unterhaltsversprechens.
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